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mühten jene andern Lehrer, die mit
Bedacht und Mafj und aus ruhiger Ueber-
legung heraus körperliche Strafen
austeilen, ein Opfer bringen und auf die
Prügelstrafe überhaupt verzichten. Es

gibt noch ganz andere Freiheiten im
Staat, die man im Hinblick auf eine
verderbliche und schiefe Interpretation
verbieten mufj. Nicht wahr, auch
Erwachsenen gehörte bei gegebener
Gelegenheit eine Ohrfeige, aber wohin
kämen wir, wenn wir das Ohrfeigengeben

deshalb als straffrei erklären
wollten. Mufj die gerechte Ohrfeige
nicht eben deshalb auf sich selber
verzichten, weil sonst die ungerechte
Ohrfeige Manie würde? Und eine unge¬

rechte Ohrfeige macht den Nutzen von
hundert gerechten wieder hinfällig.

Das ist meine private Meinung. Aber
sie wird von vielen Lehrern geteilt, von
alten und von jungen, denen man
deshalb, weil sie die Existenz des sadisti-
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sehen Lehrers zugeben und nicht
abstreiten, sicher nichf den Vorwurf der
prinzipiellen Lehrerfeindlichkeit machen
wird.

Mein Kommentar schlofj an die
Verhandlungen im Zürcher Kantonsrat an,
und jemand glaubt nun daraus schließen

zu müssen, ich hätte mit meinen
kritischen Auslassungen vor allem die
Zürcher Schulverhältnisse gemeint. Da

liegt es mir nun allerdings sehr daran,
gegen diesen Trugschluß energisch zu
protestieren. Jener Lehrer, gegen den
ich mich wendete, wohnt keineswegs
in Zürich allein, sondern in Seldwyla,
und darin sind alle Städte der Schweiz
inbegriffen.
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